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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1995

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

AMFG §44a;

AuslBG §4 Abs6 Z1 idF 1991/684;

Rechtssatz

Eine Befassung des nach § 44a AMFG bei jedem ARBEITSAMT zu errichtenden Vermittlungsausschusses mit der

beantragten Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung hat nur im Verfahren erster Instanz zu erfolgen.
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